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Arbeitsrecht Gehälter 

 

Betrifft: Gehaltsabschluss Fleischer 2025 Frist:  

Kurzinfo:  
• Erhöhung aller Mindestgehälter um 1,8 % (kaufm. gerundet) 
• Zehrgelder werden nicht erhöht 
• Erhöhung der Lehrlingseinkommen um 2,6 % 
• Gewährung einer Kaufkraftsicherungsprämie in Höhe von € 350,- bzw. € 175,-  

 
Die heurigen Gehaltsverhandlungen mit der Angestellten-Gewerkschaft GPA konnten 
am 19. November 2025 nach Abschluss der Lohnverhandlungen in einer kurzen Ge-
sprächsrunde abgeschlossen werden. 
 
Gehaltsabschluss 
 
Die Gehälter werden mit Geltungstermin 1.12.2025 linear um 1,8 % erhöht. Die Zehr-
gelder werden heuer nicht erhöht. Die zuvor genannten Gehaltsansätze wurden kauf-
männisch gerundet. 
 
Die Lehrlingseinkommen werden um 2,6 % erhöht. 
 
Einmalige Kaufkraftsicherungsprämie 
 
Angestellte, die mindestens seit 1.7.2025 in einem ununterbrochenen, aufrechten 
Dienstverhältnis zum/zur selben Arbeitgeber:in stehen, erhalten spätestens am 
15.12.2025 eine Kaufkraftsicherungsprämie in Höhe von € 350,-. Teilzeitbeschäftigte 
erhalten einen aliquoten Teil. 
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Lehrlinge erhalten die Kaufkraftsicherungsprämie in Höhe von € 175. Hier gibt es De-
tailregelungen, die dem Zusatz-KV entnommen werden können. 
 
Die Auszahlung ist bis spätestens 15.12.2025 vorzunehmen.  
 
Geltungsbeginn 2025 
 
Der Kollektivvertrag tritt mit 1.12.2025 in Kraft. Daher gelten die Gehälter vom 
1.7.2024 unverändert bis 30.11.2025 weiter. Damit konnte eine Aufrollung für die Mit-
gliedsbetriebe verhindert werden. 
 
Die Landesinnungen werden gebeten, den beiliegenden Kollektivvertrag an die Mit-
gliedsbetriebe auszusenden. 
 
 

Gültig ab/Status:  Beilagen: B1 – Kollektivvertrag 2025 
 
 
 

Freundliche Grüße 
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 
KommR Mst. Raimund Plautz e.h. 

Innungsmeister 
DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 
 

https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-fleischer-angestellte-2025
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